igp-Schwerpunktwahlfächer

Die Anmeldung zum Schwerpunktwahlfach muss im zweiten Semester des Studiums (laut Aushang) erfolgen. Die Zulassung zum gewählten Schwerpunktwahlfach ist von einem positiven Bescheid der Studienkommission abhängig. Insbesonders wird darauf geachtet, ob alle Lehrveranstaltungen des Schwerpunktfaches positiv absolviert wurden und ob die vorgesehene Anzahl an „Kommissionellen Vorträgen“ durchgeführt wurden. Jedes zur Wahl stehende Schwerpunktfach wird durch eine kommissionelle Abschlussprüfung im zkF oder zF im vierten Semester (= sechstes Semester des Studiums) absolviert. Die Prüfung im zkF kann auch im Rahmen einer Vortragsstunde oder eines Absolventenkonzertes abgehalten werden, jedoch kommissionell. Zu beachten ist, dass der Abschluss der zentralen künstlerischen Fächer der Schwerpunktwahlfächer 2. Instrument und Popularmusik / Jazz auf Oberstufenniveau
 zu erfolgen hat. Die Zulassungskommission wird daher in diesen Fächern im Normalfall das jeweilige Mittelstufenniveau als künstlerisches Zulassungserfordernis zu werten haben. Die ab- schließende Prüfung im zkF oder zF des Schwerpunktstudiums ist kommissionell abzuhalten und an die Stelle der Benotung „Sehr gut“ tritt die Beurteilung „Mit Auszeichnung bestanden“. Die Pflichtfächer des Schwerpunktwahlfaches werden im Lehrbefähigungszeugnis mit einer Note ausgewiesen (siehe § 50 (3) Abs. 7 lit. d der Prüfungsordnung). Studierende werden darauf hingewiesen, vor Wahl des Schwerpunktwahlfaches sich aller detaillierter Bestimmungen der Curricula der Schwerpunktwahlfächer zu vergewissern. 
(Auszug aus den KONSE-SATZUNGEN, siehe S.121 und 122)

� Siehe Studienpläne der Vorstudien 





